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Diele in einem Einfamilienhause. Von Dipl..lng. WiIhelm Münch.
(Mit Abbildungen auf drei Seiten.)

er Raum unter dem Treppenabsatz in Dielen eignet fachlichen BÜcherei steh verhiHtnismäßig wenig D.1rstctlungen
sich vielfach ganz besonders zur Ausbildung von Sitz- von guten, für die Verwendung brauchbare Trepp ellaus
plätzen. _ In dem vorliegenden Entwurfe ist von führungen vorfinden, verdankt d:!.s Blatt mit de!1 Einzclbeiten

vOfl1herein die Bildung eines Sitzplatzes gepJant worden, seinen Ursprung. Die beigeschriebenen Erläuterungen werd£'n
wordurch Form und Lage der Treppenliiufe mehr oder zum leichteren Verständnis der balllicheren Ausführungs\\"eise
weniger bestimmt waren. Dem Umstande, daß in d
r bau
 beitragen.
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Unsere Dorfkirchen.
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DBK. Wir haben in deutschen Landen 1\leinodiel1 der
Baukunst, die viele von uns nicht kennen und haben sie doch
jahraus, jahrein vor Augen. Ich meine unsere lieber, alten,
köstlichen Dorfkirchen, - Wie, die alten, einfachen Kirchen
ohne Schmuck, ohne eincn geschichtlichen Stil, die nicht
gotisc , nicht romanisch sind, sollen I,leinodien sein? Ja, und
gerade weil sic so einfach sind, ohne Schmuck und Zier. weil

sie weder gotisch noch romanisch sein wollen, darum sind
sie so köstlich für den, der Auge und Herz dcr schlichten
Schönheit öffnet.

leh will nicht den geschichtlichen Stilarten ihre Schön
heit absprechen. 0 nein! Alle romanischen und gotischen
K.irchen, die in der Zeit erbaut wurden, als diese Baustile ent
standen und sich auswuchsen, reden eine gewaltige, J-Ierz und
Gemüt ergreifende Sprache zu uns. Aber verachtet um der
gewaltigen Dome willen nicht unscre licben Dorfkirchen. Sie
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haben ihre eigene Schönheit. Welcher echte Musikfreund
wÜrde die köstlichen, einfältigen Volkslieder gering schätzen,
weil es Oratorien gibt? So ist es auch mit den Kirchen.
Solch eJne schlichte Dorfkirche ist wie ein inniges Volkslied,
ungekünstelt und einfältig. Die grolSen romanischen und go
tischen Dome aber sind den kunstvollen Oratorien gleich.

Laßt uns aber auch von den alten Dorfkirchen !ernen!
Die früheren Baumeister bauten einfach und bescheiden, woH
ien nichts anderes bauen als ein Gotteshaus im Dorfe. Wir

aber, wir woHen etwas vorstellen, was \\"ir gar nicht machen
können. Wir protzeu auch mit unseren Gotteshäusern. es
ist erschreckJich! PfeUef bauen wir aus Backsteinen lmd be
malen sie, als w<1ren es Sandsteinblöcke. Gotisch sogen un
sere Kirchcn sein, als ob wir nenzeitigen Menschen noch den
Geist der Alten hätten. Denn aus dem Geiste der damal1o:en
Zeit sind Baustile entstanden. \Vir sind andere Menschen.  \"ir
sind nüchterner, Jassen den Verstand mehr walten als Gas Gc
fühl. Deshalb muß auch naturgemäß alles, was wir machen.
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nüchterner, sachlicher sein, als die Werke früherer Zeiten.
\Vol!en wir aber in der Weise der Alten bauen, so wirken
unsere Bauwerke tot und kalt. Die Formen bilden wir nach,
ängstlich genau, aber es fehlt das urspriing1!chc Leben. Die
Alten haben sich auch nicht sklavisch an ein Muster gehalten,
sondern sie haben frei geschaltet mit den in ihrer Zeit ge
bräuchlichen Bauformen, die ein Ausfluß ihres inneren Lebens
und Empfindens waren.

Wurde aber in irgend einem Dörflein einc 1\lrchc gebaut,
so schufen die einheimischen Bau!eute aus der landesüblichen
Bauweise heraus das Gotteshaus und holten sich ihrc Vorbi!der
nicht aus einer iängstvergangenen Zeit oder aus einer fremden
Gegend. So sind die wUlldediebJichen Kirch!ein entstanden,
ein Schmuck der Landschaft, weil sie in die Landschaft passen.

Ich waUte, jch könnte den Lesern an die lieben Kirchlein
in Bildern vorführen   Aber wer ein Gefühl für schllchtc Schön
heit hat, wird schon von selbst auf sie achten und sich an
ihnen freuen. Wer kein Verständnis dafür hat und auch kcills
ge\vinncn will, dem ist auch durch Bilder nicht zu helfen. Dem
geht aber eine FÜlle edelster und feinster Genüsse verJorcn.
Solch cin Mensch \vird auch ferner ruhig zusehen, wenn die
schlich tc Schönheit unserer Kirchen erbarmungslos zerstört
wird, wic es 1eider so oft geschieht. Da sieht man z. B. fach
werkkirchen, die inwendig ausgemalt sind, als wären sie aus
mächti.e;cn Sandsteinblöcken erbaut, und als wären die Wände
unten herum bis zu I m Höhe mit Teppichen behangen. Ja,
das "nach etwas aussehen sollen", die lügnerische Protzerei,
das ist dcr F!uch unserer Kultur.

Die Lüge scheut sich selbst "icht vor dem Altare, oder
sind kÜnstliche Blumen aus Papier, Blech und Draht keine
Lügen? Ich sage, es sind zu Körpern gewordene Lügen? Aber
\vie oft findet man  ie noch auf den Altären, wo wir doch
nur in dic volJe blühende, grünende, duftende Natur hineinzu
greifen brauchen. Jeden Sonntag ein frischer Strauß auf dem
Altar, im Winter ein grüner Tannen- oder Stechpalmenzweig,
wie lieblich und schön! Wem das aber zu mÜhsam ist, der
lasse allen Blumenschmuck weg. Schmuck ist nicht nötig, auch
nicht im Gotteshause, aber Wahrheit ist nötig, vor allem im
Gotteshause. Können wir die großen Fehler an unseren Kirchen
nicht [mdern, so !aßt uns die kleinen wenigstens beseitigen.

L. Brünger.i)
Zur gen. Beachtung!

Die HOstdeutsche Bau ZeitungH ist bestrebt, vor..
nchmHch solche Bauten zu veröffentlichen, die im Osten
Deutschlands zur Ausführung gelangt sind und wä1"e
hierzu ein= größeres Angebot =
von Zeichnungen und Photographien solcher Bauten
erwünscht. Vergiitung nach Vereinbarung. Sämtliche
Unterlagen werden nach Herstellung der Druckplatten
unversehrt zurückgegeben.I;;
Deutscher Arbeitgeberbund für das

Baugewerbe.
Der Vorstand dcs "Deutschen Arbeitgeberbundes für das B;:w

gewerbe in BcrJin, hat folgendes Run d s ehr e i ben a n dieVors :\nde der Landes- und Bezirks-, sowie
EinzeIverbAnde im Deutschen Arbeitgeber
bunde für das Baugewerbe erlassen:

,,[n Verfolg unseres Schreibens vom 19. M1irz d. J., den
Stand der Frage bezÜglich des Abschlusses neuer Tarifvertr1ige
usw. betreffend, beehren wir uns ergebenst mitzuteilen, daß
die £Im 25. und 26. j\1ärz im hiesigen Gewerbegericht statt
gefundene zwanglose Aussprache zwischen den ZentralvorsJiin
den der beteiligten Organisationen durch beiderseitiges Ent
gegenkommen zur Ein i gun g übe I' das Ver t I' a g::;
m 11 s tel' geführt hat.

Hieraus ergibt sich, daß eine alIgemeine Ausspcrr1.ing zum
1. April unter keinen Umständen stattfindet. Es ist vereinbart
worden, daj  in allen Orten, in denen über den Abschiuß neuer
Tarifverträge, gleichgültig, ob mit oder ohne Erfolg verhandelt
worden ist, die Verhal1d!ungen auf der Basis des jetzt verejn
barten Vertragsrnusters schleunigst von neuem wieder auf
genommen werden. Die Verbandlungen Über die neuen Vcr
träge sind bis zum 18. April dieses Jahres zum Abschluf  zu
bringen und bis zum 22. April den Zentralvorständen zur Gc
nehmigung einzureichen_ Auch diejenigen Verträge t über
welche einc Einigung nicht erzielt werden kann, sind bis
zum 22. nächsten Monats einzureichen, damit die bestehen
den Differenzen durch die beteiligten Zentralvorstände unter
Hinzuziehung dcr örtlichen Organisationen rechtzeitig behoben
werden können.

Gleichzeitig mit den jetzt ablaufenden Verträgen soll auch
für die Über den 1. April d. J. hinausgehendetl Verträge, so
weit sie bereits gekündigt oder zum Zweck der Erneuerung
vorgelegt sind, eine Einigung bis zum 1. Mai herbeigeführt
\verden.

für den Abschluß der sonstigen nach dem 1. April ab
laufenden Verträge saH das neue Vertragsmuster gleichfalls als
Grundlage dienen, jedoch jst Wr diese ein Endtermin noch
nicht vereinbart wordet!.

Nachdem es also zur grundsätzlichen Vercinbarung über
das Vertragsmuster gekommen ist, scheiden bei dcn aufzuneh
menden örtlichen Verhandlungen von vornherein viele strittige
Punkte aus, denn alle im Vertragsmuster enthaltenen Fest
setzungen und Bestimmungen sind für die Vertragsschließenden
unabänderlich; auch hinsichtlich der Dauer der Arbeitsze:t
können Differenzen nicht entstchen, \veil die Zentralvorstände
der Gewerkschaften sich mit unserer über diese Frage ab
gegebenen Erklärung einverstanden erklärt haben. Es können
bei den Verhandlungen über die neuen Verträge mithin nur
fragen lokaJcr Art in Betracht kommen, und im Hinblick hier
auf bitten wir die verehr lichen Vorstände im Interesse der All
gemeinheit dringend, das Zustandekommen der Verträge, so
weit es an ihnen liegt, mit allen Kräften zu fördern und nicht
durch Versteifung auf kleinliche untcrgeordnete forderungcn
lokaler Natur in frage zu steHen.

Wir dürfen durchaus überzeugt sein, daß es die ehrliche
Absicht der gewerkschaftlichen Zentralvorstände ist, in der
gleichen Richtun  ihr möglichstes zu tun, um überall bei den
lokalen Verhandlungen eine Einigung zu erzielen.

Zu dem Vertragsl11uster bemerken wir noch, daß die dem.
selben angefÜgten protokollarischen Erklärungen als Integrieren
der Teil des. Musters anzusehen sind und dam dienen sollen,
etwaige Zweifel Über die Auslegung einzelner Vertragsbestim
Dlungen zu beseitigen. Sie haben dieselbe Rechtswirksamkeit,
wie die Bestimmungen des Vettragsmusters selbst.

Da nun die Erteilung von weiteren Direk
tiven zur Sache, wie sie ursprüngJich durch
eine Vorstands sitzung in Aussicht genommen
war, nach unserer hier voraufgegangenen Aus
führung und nach den dem Vertragsmuster
beigegebenen protokollarischen Erkläl\ungen
nicht mehr notwendig ist, sehen wir auch da
von ab, den Vorstand zurzeit einzuberufen.

Der Vorstand des Deutschen Arbeitgeberbundes
für das Baugewerbe.ßernh. felisch. R. Vahl. Otto Enke.

Das neue Vcrtragsformular lautet:
Vertrag.

Zwischen
und .
ist dieser Tarifvertrag abgeschlossen worden.

@ 1. Geltungsbereich des Vertrages.
DeI' Vertrag gilt für alle ArbeitssHitten an folgenden Orten:

Eine Ab1inderung des Geltungsbereiches dieses Vertrages
l{ann nur unter beiderseitigem Einverständnis stattfinden.

2. Arbeitszeit.
Die normale Arbeitszeit beträgt . . . Stunden und

wird in ßerücl{sichtigung der Witterungs- und Lichtverhältnisse
wie folgt geregelt
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Unterer GrundriB.

Evangelische Kirche. (482 Plätzej
ArchitelÜen Straß burg u. Schlicht - ß. D. A - in 8re laL1.

(Hierzu eine Sonderbeilage.)
je hier in zwei Grundrissen, Schnitt und Schaubild darge
stelltc lUrche wird in der Gegend von Forst i. L erbauL

_ Das einfache, 12,50 n1 breite Schiff ist mit einerTonne
ubergecl\t und weist 322 Sitzplätze auf. \Veitere 160 Sitze
enthalt das einseitig angeba.lte, zweigeschossige Seitenschiff,
dr:s in drei Joellen mit IÜeuzltappen überwölbt ist lind sich
mit drei flachen Bögen auf Pfeiler L1nd Säulen gegen das
Hauptschiff öffnet. Die OrgeJbühne erhält 63 Plätze. Unter
der letzteren liegt in der Mitte des Westgiehels der Haupt
eingang und neben diesem die Taufkapelle, die nach dem
Schiffe zu geöffnet bleibt. Der Altarraum zeigt halbkreis
förmigen Abschluß, Überdeckt mit einer Nischenkuppel, die
durch Tonnenstichkappen 11ber den fünf Chorfenstern dUrch
brachen wird. Auch die vier sciUichen fenster des Schiffs
schneiden nÜt steigenden Tonnenkappen in das Hauptgewölbe.

Neben Seitenschiff und Chor liegt das Zimmer des
Geistlichen, die Sakristei. 

Der Turm steht seitlich im Winkel zwischen Haupt. und
Seitenschiff und enthält die Treppcna.nlage.

Für die Außcnfliiche ist Sandsteinbau vorgesehen (Stcin
lieferung von Peschke, frÜher Bunzlau), das Dach wird mit
holländischen Pfannen gedeckt.

Dcr Entwurf, dessen Grundriß eine durchaus zwecl\
mäßige und geschlossene Anlage d:.!rstellt, zeigt sowohl im
Aufbau wie in der Einzeldurchbildung einfache aber groß
zügige formen, mit vornehmen Kunstempfinden der schlichten
OertHchkeit angemessen. Sehr verständigerweise ist hier auch
sonst den Architekten <froße künstlerische freiheit zu durch
aus ihnen eigenartige; baukünstlerischer Durchbildung ge
währt. So führt der Mitverfasscr des Entwurfs Archite\d
Hans Schlicht se1bst die Bi1dhauerarbeiten und den kÜnst
lerischen Teil der InnenmaJereien aus, wie er ein gleiches
z. B. auch bei dem Wein.;:.immer und dem I\affee der be
l;:annten Vier J:lhreszeiten" in Breslau getan hat.

Ejn elne alte Grabplatten verwendet er als Eins itze im
Soc1;:el der Außenwände.

Alte Gr.abkreuze, die in der dortigen Gegend noch von
besonderer Schönheit zu haben und sozusagen herrenlos
sind, werden als Besch!agtcile der KirchentÜren verwendet.

Die Kosten des Batles, einschließlich der gesamten Ein
rLchtung, Orgel, Betstl1hl und Altar in reicher, schöner Atls
fllhrung, sind aui 96400 M. veranschlagt.
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@ 3. Überstunden.

Überstunden, sowie Nachtbarhcit, Sonntagsarbeit und
Arbeit al1 gesetzlichen Feiertagen sind in besonderen fällen
auf Verlangen des Arbeitgebers zu leisten und dürfen im
wesentJichen nur gefordert werden, wenn durch deren Unter
lassungen Menschenleben in Gefahr kommcn, Verkehrsstörun
gen eintrete:1, \\ienn Schäden durch Naturereignisse zu ver
hindern oder zu beseitigen sind; ferner bei dringenden Rcpara
11,[- und Installationsarbcitcn in Theatern, Fabriken und bei
älH11ichen Arheiten.

Als Überstunden, Nacht- I1nd Sonntagsarbeit und als Arbeit
an gesetzlichen Feiertagen gelten:

4. Arbeitslohn.
Der Stundenlohn beträgt für einen

Maurergesellen
Zjmmtrgeseilen .
BauhIlfsarbeiter

Pfennige

mit der Maßgabe, daß die Arbeiter zu einer angemessenen
Gegenleistung und zur Ausführung dcr bisher ortsüblichen
Arheiten verpflichtet sind.

An Zuschlägen zu vorstehendem Lohn \vird vereinbart:Für Überstunden Pfennige
" Nachtarbeit .
" Sonntagsarbeit und für Ar
beiten an gesetzlichen feiertagen

hir Gesellen die info!f.{e Alters oder Inva!idität in ihrer
Leistungsfähigkeit beschränkt sind, tiir jugendliche Arbeiter,
sowie fiir Junggesellen im crsten und zweiten Jahre nach be
endigter dreijähriger Lehrzeit und bestandener Gesellenprüfung,
ka!111 ein geringerer Lohn durch freie Vereinbarung festgesetzt
werden.

5. Akkordarbeit.
Akkordarbeit ist zulässig; djc Akkordpreise unterliegen be

sonderer Vereinbal"Ullg.
S 6. Lohnzahlung.

Die Lohn:ahlungsperiode umf<i15t Tage (Wo
ellen). Der Lohn wird nur für dic \virkIich tfeleistete Arbeits
zeit bezahlt. Der Arbeiter kann für solche Z itell keinen Lohn
fordern, il1 denen er durch einen in seiner Person liegenden
Grund an dcr Arbeit verhindert ist, auch wenn die Versäumnis
entschuldbar und nicht von erheblicher Dauer ist (@ 616 ß.
G.-B.). Filr diejenige Zeit, in welcher die Arbeit ruhen mlll
infolge Materialmangels , Witterungsverhältnisse , polizeilicher
Anordmmg, Sistierung des Baues durch den Bauherrn, Be.
iriebsstörung der Matelialförderungsanlagen oder partieller
Strdks der alif den Arbeits:-.1<Uten beschäftigten Mitarbeiter,
kann der Arbeiter ebenfalls keinen Lohn beanspruchen. In
Orten, \NO J\ündigungsfristen vereinbart sind, kann bei Materia!
mangel das Arbeitsverhältnis von den Arbeitern ohne EinhaJ

tUl1g der Kündigungsfristen gelöst WCI den, sofern der Arbeit
geber sich nicht rechtzeitig zur Zahlung d s Lohnes bereit er.
klärt hat.

Die Lohnzahlung findet am statt.
7. Auflösung des Arbeitsverhältnisses.

S 8. Schlichtung von Streitigkeiten.
Streitigkeiten aus diesem Vertraoe sind durch ein

Sch!ichtungskommission ., b bestehcnd aus
Arbeitgebci n und Arbeitnehmern, zu schlichten.

Die beiderseitigen Vcrtragschließenden wählen ihre Mit
glieder.

Den Vorsitz in der Kommission führt ein . . .
Die Geschäftsordnungen der Schlichtungskommissionell

werden durch die örtlichen vertragschließenden Parteien fest.
gestellt.

J\ann die Schlichtungskommission den Streit nicht schlich.
ten, so unterliegt die weitere Bearbeitung des Streitfalies

. . ., we1che . entgültig entscheide.

Vor Reginn und während des Verfahrens sind Streiks,
Aussperrungen oder ähnliche Mal nahmen unter keinen Um.
sWnden zulässig.

S 9. Durchführung des Vertrages.
Die vertragsschließenden Parteien verpflichten sich, ihren

ganzen Einfluß zur Durchführung und Aufrechterhaltung die...<;es
Vertrages einzusetzen. Verstöße gegcn den Vertrag oder Um
gehungen desselben nachdrücklich zu bel{ämpfcn, insbesondere
keine im Widerspruch mit dem Vertrage ausbrechenden Bau
sperren, Streiks und Aussperrungen oder sonstige Maßnahmen
irgendwie zu unterstützen.

10. Allgemeines.
Das Zusammenarbeiten mit anders. oder nicht organisierten

Arbeitern auf ein und derselben Arbeitsstelle darf nicht bean
standet werden.

Die Einstellung und Entlassung von Arbeitern steht im
freien Ermessen des AI beitgebers. Die Zugehörigkeit zu einer
Organisation darf kein Grund zu einer Entlassung sein, eben
sowenig darf der Austritt aus einer Organisation vom ArbeIt
geher verlangt werden.

)egJiche Agitation ist während der Arbeitszeit verboten.
Pausen gelten nicht als Arbeitszeit. Anders  oder nichtorgani
sierte Arbeiter dürfen In den Pausen, vor und nach der Arbeits
zeit auf der Arbeitsstelle nicht belästigt werden_ Der Zutritt
zu den Arbeitsstellen ist andern als den dort beschäftigten Per
sonen olme Erlaubnis des Arbeitsgebcrs nicht gestatt tt.

Arbeitsordnungen dürfen den Vertragsbestimmungen nicht
zuwldcrlaufen.

S 11. Dauer des Vertrages.Dieser Vertrag gilt vom bis yor
behaltlich der Genehmigung des Vor standes des Deutschen
Arheitgeberbundes für das Baugewerbe und der Zcntra!vorstände
der vertragschließenden Gewel kschaften. Eine KÜndigung des
Vertrages findet nicht statt. Vier Monate vor seinem Ablauf
haben die Vcrhandlungen Über fortsetzung oder Erneuerung
zu beginnen. Auch die Fortsetzung oder ErncuefllOg des Ver
trages bedarf der Genehmigung des Vorstandes des Deutschen
Arbeitgeberbundes für das Baugewerbc Lind der Zentral vor
sHinde eier vertragscl1ließenden Gewerl{schaften.

Protokolladsche Erklärungen.
Zu   1. Der Vertrag soll allgemeinc Geltung haben für ai1e

Arbeitsste/Jen des Vertragsgebietes. Die Vertragsparteien dÜrfen
abweichende Bestimmungen nicht treffen.

Zt\ S 4. Den vertragschließenden Parteien ist es freige
stellt, für die einzehlen Orte festzulegen, was unter bisher orts
üblichen Arbeiten vcrstanden wird. .

Zu   10. Der Fall dcr Belästigung ist dann gegeben,
wenn ein Arbeiter, nachdcm er es sich verbeten hat, weiter mit
Organisationsangelegenheiten angesprochen wird.

Zu   11. Die GenehmigLmg des Deutschen Arbeitgebel.
bundes fÜr das Baugewerbe zu elen Verträgen kann nur erteilt
werden, wenn über sämtliche, bis jetzt gekÜndigten oder neu
vorgelegten Vertr ige bis zum I. Mai 1908 Einigung erzielt ist
und es auch in Berlin zu einem Vertrag bis zu diesem Termin
gclmmmen ist. Die Zentralvorsitzencten erklären, daß sie nicht
die Absicht haben, für den Abschluß der übrigen, nach dem
I. April 1908 ablaufenden Verträge andere Grundlagen zu
nehmen. Die Zeutra!vorsitzenden werden für die Ausffihrunodieser Absicht eintreten. ""

Bei allen Vertragsverhandlungen ist als Endtermin der
31. März 1910 festzulegen. Durch die festlegung dieser Ver
tragszeit soll die frage eincr Lohnerhöhung innerhalb der Ver
tragszeit nicht berührt werden.

Sonstiges.
I. Die Verträge süllen nur fÜr Maurer-, Zimmerer und

Bauhilfsarbeiter gesch!ossen werden.
2. Das jetzt vereinbarte Vertragsmuster ist in seinem

Wortlaut unabänderlich. Zusätze sind gestattet, sobald der
Sinn der Vertragsbestimmungen nicht geändert wird.

3. Die Unterverbände des Arbeitgebcrbundes sind allein
hinsichtlich der Arbeitszeit und nur insoweit gebunden, daß eine
Verkürzung der Arbeitszeit unter 10 Stunden nicht gestattet
ist; wo die Arbeitszeit bel'eits kürzer ist, darf sie nicht weiter
verkürzt werden.



4. Der Arbeitgeberbund hai für seine Unterverbände keine
Grundsät e aufgestellt, wonach Verschlechterungen in dcn
Arbeitsbedingungen eintreten sollen.

5. Das Vertragsmuster und die zugehörigen protokolla
rischen Erklärungen soUen sofort gedruckt und den Untcrver
b nden zugesteHt werden mit der Maßgabe, die Verhandlungen
bis zum 18. April abzuschließen und die Verträge bis zum
22. April den Zentralvorständen zur Genehmigung einzureichen.

6. Zur feststellung des Wortlautes des Vertragsmusters
und der zugehöriger. protokoilarischen Erklärungen wird eine
Kommission, bestehend aus den Herren Baumeister Vahl, Bau
meister Fied!er l Baumeister Lüscher und [ngenieur felIermeier,
ferner aus den Herren fosef ßecker, fritz Schrader, Albert
Töpfer und fritz Päplow, sowie endlich Herrn Vorsitzenden
Magistratsrat von Schu!z, Gerichtsrat 01'. Prenner, Beigeordneter
Dr. Wiedfeldt eingesetzt.j)

Verschiedenes.
Behörllliches, Parlamentarisches usw.

Sicherung der Bauforderungen. Die zur Beratung
eingesetzte Reichstagskommission hat in zweiter Lcsun  foJgcnde
Beschlüsse gef::tßt:

1. Ein ßaugewerbetreibendcr, der die Herstellung eines
Neu , Ersatz- oder Umbaues unternimmt, ist zur führung eines
Baubuches verpflichtet. Aus dem Baubuch müssen sich er
geben: 1. die Personen, mit denen ein \Vcrk , Dienst  und
Lieferungsvertrag abgeschlossen ist, dic Art dcr diesen Per
sonen übertragenen Arbeiten und die vereinbarte Vcrgütung,
2. die auf jede Forderung geleistete Zahlung und dic Zcit
dieser Zahlung, 3. die Höhe der zur Bestreitung der Baukosten
ihm zugesicherten Mittel und die Person des Geldgebers und
im faHe des S b, Abs. 3, Zift. 1 Zweckbestimmung und Höhc
derjenigen Beträge, die nicht zur Bestreitung der Baukosten
gewährt werden, 4. die einzelnen in Anrechnung auf die untcr
Ziffer 3 genannten Mittel an den BuchfÜhrungspflichtigen oder
für seine Rechnung geleisteten Zahlungnn und die Zeit dieser
Zahlungen, 5. Abtretung, Pfändungen oder sonstige Verfügung
über diese Mittel, 6. die Beträge, die der Buchführungspflichtige
in dem Bau aus diesen Mitteln entnommen halo - Das Buch
ist bis zum Ablauf von .5 Jahren von der Beendigung des letzt
eingegangenen Baues an gerechnet aufzubewahren.

2. Wcrdcn Geldbetr ige wm Zwecke der Bestreitung dcr
Kosten eines Baues in der Weise gewährt, daß Zltr Sichcrung
der Ansprüche dcs Ge1dgebers eine Hypothek oder Grund
schuld an dem zu bcbauenden Grundstücke dient oder daß
die Übertragung des Eigentums an dem Grundstück erst nach
gänliicher oder teilweiser Herstellung des Baues erfolgen soll
(ßaugeld), so ist der Empfänger verpflichtet, das Baugeld ZUr
Befriedigung solcher Personen, die von der HerstelJung des
Baues auf Grund eines Werk , Dienst- oder Lieferungsvertrages
beteilig  sind, zu verwendcn. Jedoch ist eine anderweitige
Verwendung des Baugeldes bis zu dem Betrage statthaft, in
welchem der Empfänger aus anderen Mitteln Gläubiger der be
zeichneten Art bereits befriedigt hat. Ist der Empfänger selbst
an der Herstellung beteiligt, so darf er das Baugeld in Höhe
der Hälfte des angemessenen Wertes der von ihm in dem Bau
verwendeten Leistung, oder, wenn die Leistung in dem Bau
von ihm noch nicht verwendet worden, der von ihm geleisteten
Arbeit und der von ihm gemachten Auslagen für sich be.
halten. Als Geldbeträge, die zum Zweck der Bestreitung eincs
Baues ge\vährt werden, gelten insbesondere: 1. solche, deren
Auszahlung ohne n ihere Bestimmung des Zweckes dcr Ver
wendung nach Maßgabe des fortschreiten5- des Baues erfolgen
soll, 2. solche, die gegen eine als Baugeldhypothek bezeichnete
Hypothek gewährt werden,

3. Baugewerbetreibende, welche ihre Zahlungen eingesteHt
haben oder über deren Vermögen das I\onlmfsverfahren er
ö fnet worden ist, und deren Gläubiger zurzeit der Zahlungs
emstellung oder Konkurseröffnung benachteiiigt worden sind,
\ erde  . mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bIs zu 3000 Mark bestraft, wenn sie das vorgeschriebene Bau
buch zu führen unterlassen oder es verheimlicht, vernichtet
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der so uncrdentlich geführt haben, daß es keine genügt;;nde
Ubersicht, insbesondere Über die Verwendung der zur Be
streitung der Baukosten zugesicherten Mitte! gewährt.

4. Baugeldempfänger , \velche ihre ZahlunO"en einO"esteJit
habe11 oder über deren Vermö en das l\o11kt1 verfahr n er
ötfnet \vorden ist, und deren Gläubj er zurzeit der Zahlunp-s
einste!lung oder Konkurseröffnung tx;nachteiligt worden si;;d,
werden mit Gefängnis nicht unter einem Monat bestraft wenn
sie vorsätzlich zum Nachteil der bezeichneten GläubiCf r den
Vorschriften des   b zmvluergehandeJt haben. Sind mildernde
Umstände vorhanden, so kann die Strafc bts auf eincn Taa
crmäßigt oder auf Geldstrafe bis zu 3000 l\1ark erkannt werden

Rechtswesen. (Xacbdruck ,erboten.)
rd. Schadenersatzpflicht des Dachdeckermeisters.

Ein Kirchendach sollte repariert werden, und dcr von der
Kirchenbebörde mit der Arbeit betraute Dachdecl(ermcister
sandte zur Ausführung des Auftrages einige erprobte Gehilfen.
Diese sperrten den in Frage kommenden PlatzteiJ vor der
Kirche. durch zwei mit undeutlichen Inschriften versehene
Latten ab. Eine Frau, die mit ihrem Kinde die5e Ste!1e
passierte, beachtete das geringe Verkehr::;hindernis nicht und
so kam es, daß das Kind durch ein herabfallendes Schiefer
stück so schwer an der Nase verletzt wurde, daß eine Opera
tion nötig \Vurd , die eine dauernde Entste1!ung des Gesichtes
des Kil1des zur Folge hatte. Der Vater, als Vertreter seines
Kindes, strengte gegen den Dachdeckermeister eine Klage auf
Ersatz der Kurkosten und des sonst dem Kinde entstehenden
Schadens an. Der Bek!agte wandte ein, ihn treffe kein Ver
schulden, denn er habe, der Vorschrift des   831 B. G. B.
entsprechend, tüchtige Leute zur Vornahme der Repamtnr ge
sandt, die übrigem vollkommen ausreichende AbsperrungsmaE.
regeln getroffen hätten. - Aber abgesehen davon, trage altch
die .i\1tltter ein Verschulden an dem UnfalJ, denn sie wäre ver
pflichtet gewesen, die Latten zu beachten, und die gef<1hrdete
SteHe mit dem Kinde nicht zu begehen. - Trotzdem geiangte
das Oberlandesgericht Z\\eibrÜcken LU einer VerurteHung des
beklagten Meisters_ Allerdings müsse dem Beklagten zugc
geben werden, daß er erprobte GeseHen n11t der Vornahme der
Reparatur betraute; abcr das genügte nicht; denn gemäl5
831 B. G. B. war er ja weiterhin auch n rptlichtet, die er
forderlichen Ger itschaften in gecig!letem Zustande bereit zu
stellen, die geltenden PoJizeivorschriften zu beachten und die
Überwachung der ganzen Arbeit ordentlich auszuÜben. Ganz
besonders war es aber seine Pflicht, sich darÜber zu verge.
wissern, welche einzelne .via!5regeln zur Sichentng des öffent
lichen Verkehrs notwendig wären - Maßnahmen, die er nicht
ganz aHein seinen Arbeitern Überlassen durfte. .Es muß auch
als erwiesen angenommen werden, daß die von den Geiliifen
aufgesperrten Absperrungslatten absoJut unzuWnglich waren.
wie auch die fast unJeserliche Inschrift niellI genügte. - \\'enn
der Beklagte behauptet, die ,\lutter des !'(inde:;: treffe ebenfalls
ein Verschulden an dem Vorkam nmis, so mag dies richtig sein,
kann aber den i\'1eister nicht entlasten, denn höchstens könnte
die 1\'ltltter dem Beklagten als Schu!dner mit gesamt'.erbind
Hcher Haftung zur Sc i te t r e t e n, nicht   ber kann ihr
Verschulden demjenigen des Beklagt(;n ge gen Übe r
ge s tell t werden und letzterem bei der ,.orliegenden Klage
ZUIll Vorteil gereichen. (Entsc-hdg. des Oberl,andesgcr. Zwel
brücken v. 26. 11. 07.)

Bauwerk und Arbeiten an einem Grundstückes In
vol!er Übereinstimmung mit den früheren Landesgesetzen macht
das B. G.-B. in @ 638 bei der Bemessung der VerJiihrungsfrist
einen Unterschied zwischen ;\rbeiten an einem Grundstück und
Bauwerken.

"Der Anspruch des Beste1Jers  uf Beseitigung ein s  \{an
gels des Werkes sowie die \\"egen des Mangels dem Be
steHer Zt1stehenden Ansprüche auf Wandehmg, Minde
rung oder Schadenersatz ,-erjiihren, sofern nicht der
Unternehmer den Mange1 arglistig verschwiegen l13.t
bei Arbeiten an einem Grundstücke in einem Jahre, bei
Bauwerken in fünf Jahren. Die Verjährung beginnt rnit
der Abnahme des Werkes."

Angesichts dieses, dem erwähnten   638 entnommenen
Textes entsteht nun die frage, was als eine Arbeit an einem
Grundstücke und \vas als ein Bauwerk anzusehen sei, und
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es leuchtet von selbst ein, daß die Beantwortung dieser Frage
nicllt blos auf eine Wortklauberei oder Spitzfindigkeit hinaus
läuft, sondern von weittragendster praktischer Bedeutung ist,
da die Verjährung in dem einen FaHe schon nach einem Jahre,
in dem anderen aber erst nach fünf Jahren beendet bt. Nun
)1at sich früher die Rechtsprechung gelegentlich der Ansicht
zugeneigt, daß VOt1 einem Bauwerke in dem hier in Rede stehen
den Sinne nur dann gesprochen werden könne, wenn Gegen
stand des Vertrages die Gesamtheit aller Arbeiten bei einem
Baue war, während überall dort, wo es sicb nur um die Aus
führung einzelner Teile des Baues handelte, von Arbeiten an
einem Grundstücke gesprochen werden müsse. Wenn bei
spielswelse  . darauf läuft diese Entscheidung hinaus - der
Bauherr, der ein Haus aufführen lassen will, die Maurerarbei
ten dem einen, die Zimmerarbeiten dem andern, die Dach
deckerarbeiten dem dritten Unternehmer aufträgt, usf., so
würden alle diese beteiligten Handwerker nur Arbeiten an
einem Grundstücke hiete!l und sie könnten sich wegen etwai
ger Ansprüche aus mangeihaftel' Beschaffenheit der VOll ihnen
herrührenden Ausführungen schor! nach einem Jahre auf den
Einwand der Verjährung sUitzen. Würde aber der Bauherr
aJle die hier in Rede stehenden Arbeiten einem einzigen Unter.
nehmer in General-entreprise übergeben, so würde er mit ihm
den Vertrag um ein Bauwerk schließen, da er von ihm die
Leistung aller derjenigen Arbeiten zu beanspruchen hätte, die
erforderlich sind, \verm ein solches Haus hergestellt werden
so]!. Hier würde die Verjährungsfrist fünf Jahre betragen.
Würde sich 111m aber dieser Genera!unternehmer wieder mit
einzelnen Bauhandwerkern in Verbindung setzen, damit sie die
in ihr Fach schlagenden Arbeiten für den Neubau übernehmen,
würde er also einen Maurer, einen Zimmermeister, einen Dach
decker, einen Töpfer, einen Tapezierer usw. heranziehen, so
würde es sich hier überall um Arbeiten an einem Grundstücl{e
handeJn.

Um in I,ürze eine Nebenbemerkung hier anzubringen, so
sei nur auf das Widerspruchsvolle dieser Auffassung hingewic
sen, das schon zu Tage tritt in den Beziehungen, in die der
Generalunternehmer nach der einen Seite hin zu dem Bau
herrn, nach der anderen Seite hfn zu dem Bauhandwerker
tritt. Letztelem gegenüber kann er Mängel an Arbeiten nur
ein Jahr lang geltend machen: er seIhst aber muß dem Bauherrn
gegenüber fünf Jahre lang die Verantwortung tragen. Aber
auch ahgesehen hiervon, ist die ganze Unterscheidung recht
haltlos, und dies hat auch das Reichsgericht in einem Erkennt.
nisse (AktenzeIchen VI 3.36/03) anerkannt und in ebenso aus
führlicher wie überzeugender Dar!egung begründet. Die Sache
lag im Streitfal!e so, daß der ßeklagte an eincm Vogelhause,
das in dem Zoologischen Garten in BerUn aufgeführt wurde,
dfe Bedachung herzustellen hatte. Die klägcrische Gesellschaft
stützt nun auf die ßehauptung, daß diese Arbeiten nicht von
vertragsl11äßiger Beschaffenheit seien, GcgcnansprÜche j denen
der Beklagte den F.inwand der Verjährung entgegenhält, indem
er ausführt, daß seit der Abnahme der Arbeiten schon mehr
als ein Jahr verflossen sei, die klägerischen Ansprüche mithin
durch Verjährung erloscllell seien, weil die Bedachung eine
Arbeit am Grundstücke im Sinne des Gesetzes bedeute. Das
Reichsgericht hat diesen Einwand verworfen, weil es die Ver
jähnlng als noch nicht beendet erachtet. Es stehe in Rede
nicht eine Arbeit an einem Grundstücke sondern an einem
Bauwerke, die Verjährungsfrist bctra e also fünf Jahre. Wenn
das Gesetz für Bauwerke die Verjährungsfrist auf fünf Jahre
bemessen hat, so 1st es dabei von der zutreffenden ErwägLmg
ausgegangen, daß bel Bauwerken wegen der ganzen Besonder
heit, die sich bei ihrer Herstellung zeigt, MängeJ oft erst sehr
spät erkennbar werden; der Besteller würde also vielfahc
schutzlos sein, wenn er seinen Anspruch nicht noch nach
einigeJl jahren zu, Anerkennung bringen dÜrfte. Die Verjäh
rungsfrisr muß desllaJb hier eine geräumigere sein als bei an
deren Arbeiten an einem Grundstücke wo die Verhältnisse
einfacherer Natur sind. Hält man an' dieser Erwägung fest,
so vermag mall nicht einzusehen, wie ein Unterschied begrün
det sein 5011 zwischen der Übernahme der gesamten Arbeiten,
die ein Bauwerk erfordert und der Beschränkung auf einen
Teil dieser Arbeiten. Wenn der Bek1agte sich dazu verpflich
tet gehabt hätte, das ganze Vogelhaus herzustellen, so würden
die Fehler in der Bedachung nicht später erkennbar geworden
sein, wie jetzt, wo die BesteIJung diese Bedachung allein zum

Gegenstand hatte. Al1e Arbeiten also, die dazu dienen, ein
Gebäude oder einen Bau herzuste1Jen, fallen unter den Begriff
"Bauwerk", mögen sie auch nur einen Teil dieses Gebäudes,
und selbst einen verhältnismäßig nicht wichtigen, hersteHen. Das
also, was mit dem Gebäude an sich nichts zu tun hat, kann
Gegenstand von Arbeiten an Grundstlieken sein. Dr. Bd.

Bücherschau.
Schlesische Heimats .. Blätter. ZeitscllTift für schlesische

VolI{skunde. Herausgegeben von Dr. Otto Reier in
Hirsehbcrg Sch1. .

Inhalt dcs 1. Märzheftes : H. Hoppe, Unterm MÜhlrad.
Prof. Dr. ]-1. Ncntwig, Französische Offiziers-ßriefe aus Schle
sien 187 O. H. H. Borcherdt, Dichter und Denker in SchJesien.
H. Tichy, Schreiberhauer Glasindustrie. Über die Katharinen
kirche in Breslau. Prof. Dr. H. Nentwig, Literarische Rund
schau. Heimatschau. Bilder.

Inhalt des 2. März-Heftes: H. Hoppe, Unterm Mühlrad.
H. Tichy, Schrejberhauer Glasindustrie. G. W. Prollius, Kunst
gewerbemuseum. M. Brethfeld, Acht Wochen nach Weih
nachten. W. Patschovsky, Ri1bezahlsagen. frhr. v. Seherr
Thoß, Aus alten Akten. B. Lessenthin, Die B!augrundbauden
u. a. m.
Deutsche K,onkurrenzen. Herausgegebe11 von Prof. A. Neu

meister in Karlsruhc, Verlegt bei Seemann &- Co. in
Leipzig. Bd. XXII, Heft 8j9, NI'. 260/61.

\Vohn- und Logierhäuser fiir die Bäder Landeck und
Reinerz. 11 EntwÜrfe für ein Einfamilienhaus zu 10-12000 M_,
3 Ent\vürfe fiir ein Wohnhaus zu 20000 M., 2 EntwÜrfe für
ein Logierhaus mit gemeinsamem Speisesaal, 2 desgl. für ein
Logierhaus mit Einzelküchen und 3 .entwürfe für ein einge
bautes Wohn- und Geschäftshaus. - Zusammen 62 Tafeln,
darunter 6 farbige oder besser gesagt "bunt gemachte" mit
schauderhaftester FarbenzusammensteHung. Es ist erstaunlich,
daß Baukünstler, die in ihn:n entwürfen das feinste Gefühl für
die körperlichen Massen  und Raumverhältnisse offenbaren, zur
bildlichen Wiedergabe ihrer Gedanken, oft die rohesten :\-1ittel
zu lieben scheinen und namentlich bei farbigen Darstellungen
Bifder hinsteHen, die lebhaft an die Kunstleistungen des kleinen
Moritz erinnern, als er mit seiner ersten Hose auch den Tusch
kasten bekam und Neuruppiner Bilderbogen anstrich.

l:IandeIsteil.
FIrmen-Register.

Aufgehobene l .onkurse:
I  ö n i gs h ü t t e. Tischlermstr. I-Ieinrich Grabowsky, Neu-Heiduck.
Pos e n. Schlossermeister Anton Markowski und Andreas Linke,

in nicht eingetr. firma Nlarkowsl,i 8J Linke in Posen.
Eröffnete [\onkurse.

A : = Anm<'lddl ist. G.. = G1:;.uhigervers,.mmlung. P.: -=- Prilfum;storm;n.
f I a t 0 w. Maurer- und Zimmermeister Erdman" 1\'letzke in I\ro

janh:e. A.: 11. April 08. G: 1+. April 08. P.: 6 Mai 08.
Ti I s j t. Tischlermslr. EmU Kremkus in Gumbinnen. A.: 8. April 08.

G.: 10. April 08. P.: 10. April OS.
Ti 1 s i t. Bauunternehmer Hermann Pollack in Heinrichswalde. A.:

1. Mai Os. G.: 13. ApriJ 08. P.: 18. Mai OS.

Zwangsversteigernngen.
Maschinentechnil{er Georg Riedei, Breslau, Augustastr. 136;"138 22. 5. OS
Glasermstr. Jacob Lester, Brieg, Paulauerstr. 13.5. OS
Bauuntern. Robert Peukert Deichslau, Amtsger. Steinau 11.5.08
Tischlermstr. Gustav Werner l Nieder-Hermsdorf,

Amtsger. Waldenburg
I\lempnermstr. Julius Langer, Nieder-Hermsdorf. Walden

burg, Scharnhorststraße
Schmiedemstr. Pau! Welzel, Obcr Groß-Hartmannsdorf,

Amtsger. Bunzlau
VereheJ. Bauunternehmer Ida Werner, Weißwasser O.-L.,Amtsger. Muskau 13.5.08
Bauuntern. Josef Baschczok, Ellguth, Amtsger. Rybnik O:-S. 7.5.08
Tischlermstr. Theodor ßozck, Nieder-Marklowitz,

Amtsger. Loslau
Tischlermstn SimpHcius DeregO\vski, Schroda
Tischlermstr. Franz Isekeit, Danzig-Langfuhr, Hertastr. 16
Bauunternehmer Carl Grütz, Elbing, Gr. Zchlenstraße 14
Tischlermstr. Rudotf Post, Podejuch, Amtsger. Stettin
Maurermstr. Wilhelm Gilde1l, Stettin, Godzlow
Dachdeckermstr. Robert Kinze, I\ottbus, Görlitzerstr. 4
Bauuntcm. Heim. Iiujahn, friedeberg i/Nm.

27. 5. 08

3.6.08

\5.5.08

19.5.08
19.5.08
25. 5. 08
25. 5. OS
4.6.08

23. 5. 08
7.5.08
5.6.08

Iiinweis. Der heutigen Auflage ist eine Beilage über Haus"
wasserversorgungsanlagen mit Luftdruck ohne Hochreservolr
der Firma Paul Grles, ßerHn SO. 16, I\öpenickerstr. 44, beigefügt,
auf welche wir unsere Leser besonders aufmerksam tl'\acl1 n.


